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Einleitung 

Am 1.1.2017 ist die Entgeltordnung im Bereich der Vereinigung der kommunalen 
Arbeitgeberverbände (VKA) in Kraft getreten. Sie löste die Eingruppierungsrege-
lungen des Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) einschließlich der Vergü-
tungsordnung ab. Seit dem 1.4.1961 bestimmte der BAT/BAT-O mehr als 40 Jahre 
die Rechtsverhältnisse der Angestellten im öffentlichen Dienst. Angesichts der 
zunehmenden Kritik an der Komplexität wie Kostenstruktur der Regelungen des 
BAT/BAT-O waren sich die Tarifvertragsparteien einig, dass eine umfassende 
Reform des öffentlichen Dienstrechtes dringend notwendig ist. Es galt, den als 
antiquiert empfundenen BAT/BAT-O durch ein neues, modernes Tarifrecht abzu-
lösen. Am dringendsten wurde der Reformierungsbedarf im Bereich der Ein-
gruppierung empfunden. Die bisherigen Eingruppierungsregelungen für Ange-
stellte und Arbeiter in der Vergütungsordnung Anlage 1a und Anlage 1b sowie in 
den Lohngruppenverzeichnissen waren außerordentlich umfangreich, vielge-
staltig und derart komplex, dass selbst erfahrene Praktiker Probleme bei der 
Umsetzung hatten. So enthielt die Anlage 1a und Anlage 1b etwa 17.000 Merk-
male, u. a. auch so bedeutsame wie das des Bisamrattenjägers. Daher vereinbar-
ten sie in der Prozessvereinbarung vom 9.1.2003, das Tarifrecht des öffentli-
chen Dienstes grundlegend neu zu gestalten. Der Modernisierungsprozess 
sollte bis zum 31.1.2005 abgeschlossen sein. Die Verhandlungen erwiesen sich 
jedoch angesichts der Komplexität der Materie als außerordentlich schwierig. 
Aufgrund der Kündigung der gesondert kündbaren Arbeitszeitvorschriften des 
BAT/BAT-O am 25.3.2004 seitens der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) 
erklärten die Gewerkschaften die Verhandlungen mit der TdL für gescheitert 
und setzten die Verhandlungen alleine mit Bund und VKA fort. Diese Verhand-
lungen führten schließlich zum Abschluss des TVöD, der am 1.10.2005 in Kraft 
trat. 

Ursprünglich war bei den Reformverhandlungen beabsichtigt, mit dem neuen 
Tarifrecht zeitgleich das als veraltet und überholt angesehene Eingruppierungs-
recht zu reformieren. Hierzu wurde auch eine eigene Projektgruppe »Eingrup-
pierung« eingerichtet. Es wurde auch eine Einigung über einige Eckpunkte er-
zielt wie: 
 Einführung einer neuen Entgeltgruppe 1, 
 Erhalt der Tarifautomatik, 
 Anknüpfung des Bewertungsverfahrens am Arbeitsvorgang und an der 

überwiegend auszuübenden Tätigkeit, 
 Abschaffung der Bewährungs-, Fallgruppen- und Tätigkeitsaufstiege. 
 
Es zeigte sich jedoch, dass das Ziel, das bisherige Eingruppierungsrecht unter 
Ablösung der Vergütungsordnungen und der Lohngruppenverzeichnisse durch 
ein neues eigenständiges transparentes Eingruppierungsrecht zu ersetzen, 
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innerhalb des vorgegebenen Zeitrahmens nicht zu verwirklichen war. Daher 
einigten sich zunächst die Tarifvertragsparteien des TVöD und später des TV-L 
darauf, bei Inkrafttreten des neuen Tarifrechts die bisherigen Eingruppie-
rungsregelungen vorläufig beizubehalten und die Verhandlungen über das 
neue Eingruppierungsrecht gesondert fortzuführen. 

Dementsprechend waren die Regelungen zur Eingruppierung in den §§ 12 und 13 
TVöD nicht belegt. Es hieß dort, dass die Eingruppierung und die Eingruppierung 
in besonderen Fällen im Zusammenhang mit der Entgeltordnung geregelt wer-
den. 

Im Jahre 2006 wurden im Bereich des TVöD von Seiten des Bundes, der VKA und 
den Gewerkschaften Kommissionen gebildet. Diese haben 2007 die Verhandlun-
gen zur neuen Entgeltordnung aufgenommen. Nach und nach hat man sich 
angesichts der Schwierigkeit und Komplexität der Materie nach erfolglosen 
Versuchen einer Neukonzeption des Eingruppierungsrechtes von der Idealvor-
stellung eines völlig neuen Eingruppierungsrechtes verabschiedet und im Rah-
men der Tarifeinigung vom 27.2.2010 eine Prozessvereinbarung zur Fortführung 
der Tarifverhandlungen über eine Entgeltordnung zum TVöD abgeschlossen. 
Grundlage der weiteren Verhandlungen sollten die bisherigen Eingruppierungs-
grundsätze, die Tätigkeitsmerkmale des allgemeinen Teils der Anlage 1a zum 
BAT/BAT-O und die zusätzlichen Tätigkeitsmerkmale für bestimmte Angestell-
tengruppen bilden. 

Im Bereich der TdL verlief die Entwicklung ähnlich. Man hat die Verhandlungen 
zur neuen Entgeltordnung nach dem Inkrafttreten des TV-L am 1.11.2006 zu-
nächst nicht aufgenommen. In der Folge fanden Tarifgespräche statt zur Klä-
rung, ob überhaupt eine Grundlage für die Aufnahme von erfolgversprechen-
den Tarifverhandlungen bestand. Auch hier setzte sich die Erkenntnis durch, 
dass die beiderseitigen Vorstellungen von einem neuen, innovativen und mo-
dernen Eingruppierungsrecht sehr weit auseinanderlagen und auch die Kosten-
neutralität nicht gewahrt war. Man verabschiedete sich daher – wie auch im 
Bereich des Bundes und der VKA – vom Vorhaben einer völligen Neukonzeption 
des Eingruppierungsrechtes und einigte sich im Rahmen der Entgeltrunde 2009 
auf einen konzeptionellen Neuansatz der Herangehensweise zur Schaffung der 
neuen Entgeltordnung. 

Diese »kleine« Lösung strebte in der Hauptsache eine redaktionelle Bereini-
gung und Überarbeitung des bestehenden Eingruppierungssystems an. Es 
wurde also sowohl hinsichtlich der zentralen Eingruppierungsvorschriften als 
auch hinsichtlich der Tätigkeitsmerkmale auf Bewährtem aufgesetzt, das aber 
redaktionell bereinigt und »entschlackt« werden sollte. Trotz dieses reduzier-
ten Ansatzes gestalteten sich die folgenden Tarifverhandlungen schwierig. Im 
Rahmen der Entgeltrunde 2011 ist die endgültige Einigung über die Eckpunkte 
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der neuen Entgeltordnung auf der Basis der alten Tätigkeits- und Einreihungs-
merkmale und der zentralen Eingruppierungsvorschrift erzielt worden. Die neue 
Entgeltordnung zum TV-L trat zum 1.1.2012 in Kraft. 

Nach der Einführung der Entgeltordnung im Bereich der Länder kam es beim 
Bund angesichts der Ähnlichkeit der Organisationsstruktur, die auch schon im 
BAT eine gemeinsame Vergütungsordnung zur Folge hatte, im August 2011 zu 
einer Grundsatzentscheidung, dass die Entgeltordnung im Bund sich an der 
Regelung in den Ländern orientiert unter Berücksichtigung bundesspezifi-
scher Belange. Trotz dieser Grundsatzentscheidung zogen sich die weiteren 
Verhandlungen in die Länge. Erst am 5.9.2013 konnten in einem Spitzengespräch 
zwischen der Gewerkschaftsseite und dem Bund die letzten Themenschwer-
punkte zur Entgeltordnung, die noch nicht geeint waren, geregelt werden. Die 
Redaktionsverhandlungen konnten allerdings entgegen der ursprünglichen 
Absicht im Jahr 2013 nicht abgeschlossen werden. Erst mit Rundschreiben vom 
19.2.2014 wurde der Tarifvertrag über die neue Entgeltordnung des Bundes 
(TV EntgO Bund) und die Änderungstarifverträge Nr. 9 zum TVöD, Nr. 16 zum 
TVöD-BT-V und Nr. 7 zum TVÜ-Bund bekannt gegeben. Obgleich sich die neue 
Entgeltordnung (Bund) an der Regelung der Länder orientierte und im Ansatz 
darauf aufbaute, stellt sie materiell eine deutliche Fortentwicklung dar. Neben 
einer konsequenteren Entschlackung – von den bisherigen 3000 Tätigkeits-
merkmalen sind 2000 entfallen – sind die Tätigkeitsmerkmale weitgehender 
modernisiert worden und das alte Übergangsrecht konsequenter gestrichen 
worden. Anders als im TV-L wurde ein eigenständiger Tarifvertrag, der Tarifver-
trag über die Entgeltordnung des Bundes (TV EntgO Bund) vereinbart. Die neue 
Entgeltordnung des Bundes ist die Anlage 1 zum TV EntgO Bund. Die Entgelt-
ordnung Bund trat rückwirkend zum 1.1.2014 in Kraft. 

Im Bereich der VKA verständigte man sich nach zahlreichen weiteren Gesprä-
chen am 21.10.2013 auf ein gemeinsames Papier, in welchem die Eckpunkte für 
eine Entgeltordnung der VKA festgehalten wurden. Eckpunkte waren hierbei die 
künftigen allgemeinen Tätigkeitsmerkmale, die Allgemeinen Eingruppierungsvor-
schriften, Regelungskompetenzen, die Struktur der Entgeltordnung mit der 
Gliederung in einen allgemeinen und spartenbezogene besondere Teile, Grund-
sätzliche Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen), Allgemeine Tätig-
keitsmerkmale, Streichung, Zuordnung und Verhandlung von Tätigkeitsmerkma-
len, die Spreizung der Entgeltgruppe 9 in 9a, 9b, 9c, das Übergangsrecht sowie 
eine angemessene Kompensation für die Kosten der Entgeltordnung. Eine pau-
schale Zuordnung der bisherigen Eingruppierungsmerkmale in die Entgeltord-
nung unter Berücksichtigung von früheren Bewährungsaufstiegen sollte im 
Gegensatz zur Entgeltordnung der Länder und des Bundes nicht erfolgen. Bis 
zum Abschluss einer Entgeltordnung für die kommunalen Arbeitgeber dauerte 
es dann aufgrund des teilweise erheblichen Modernisierungs- bzw. Anpas-
sungsbedarfs weitere zweieinhalb Jahre. Erst in der Tarifrunde 2016 konnte die 
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Entgeltordnung als Bestandteil der Tarifeinigung vom 29.4.2016 vereinbart wer-
den.1 Im Anschluss an die grundsätzliche Einigung auf die Entgeltordnung VKA 
wurden im August und September 2016 noch Redaktionsverhandlungen ge-
führt. So wie die Entgeltordnung des Bundes eine deutliche inhaltliche Fort-
entwicklung der Regelungen der Entgeltordnung der Länder mit sich brachte, 
stellt die Entgeltordnung (VKA) eine nochmals weitergehendere inhaltliche 
Fortentwicklung des Eingruppierungsrechts hinsichtlich Überarbeitungstiefe 
und Änderungsumfang dar. Die neue Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich 
der VKA ist im Zuge des 12. Änderungstarifvertrages zum TVöD vom 29.4.2016 als 
Anlage 1 in den TVöD eingefügt worden. Flankiert wurde die Einführung der 
Entgeltordnung von weiteren Tarifverträgen, alle datiert vom 29.4.2016 wie 
folgt: 
 22. Änderungstarifvertrag zum TVöD/Besonderer Teil Verwaltung (BT-V), 
 11. Änderungstarifvertrag zum TVöD/Besonderer Teil Pflege- und Betreu-

ungseinrichtungen (BT-B), 
 8. Änderungstarifvertrag zum TVöD/Besonderer Teil Krankenhäuser (BT-K), 
 11. Änderungstarifvertrag zum TVÜ-VKA. 
 
Die Entgeltordnung trat am 1.1.2017 in Kraft. Die neue Entgeltordnung löst 
das bisherige Übergangsrecht ab und reformiert das Eingruppierungsrecht für 
ca. zwei Millionen Beschäftigte. 

Konsequent fortgeführt und umgesetzt wurde hierbei der Spartengedanke. Für 
jede der sechs Sparten des TVöD (VKA) wird gesondert eine durchgeschriebene 
Fassung des Tarifvertrages und in Anlage hierzu der Entgeltordnung erstellt. 
Ziel ist es, den Tarifvertragsanwendern in der jeweiligen Sparte (nur) diejenigen 
Tarifregelungen in zusammengefasster Form zur Verfügung zu stellen, die sie 
tatsächlich benötigen. Am gewichtigsten ist hierbei die Sparte »Verwaltung« 
mit rund 1,5 Millionen Beschäftigten. Daneben sind von besonderer Bedeutung 
die Sparten Krankenhaus und Pflege sowie Betreuung mit rund einer halben 
Million Beschäftigten. 

Ab dem 1.1.2017 gelten für die Eingruppierung die §§ 12, 13 TVöD in Verbindung 
mit der Anlage 1 zum TVöD – Entgeltordnung (VKA). Für Beschäftigte nach § 38 
Abs. 5 Satz 2 TVöD (ehemalige Arbeiter) finden die in den Lohngruppenver-
zeichnissen enthaltenen speziellen Tätigkeitsmerkmale weiterhin Anwendung. 

Nachfolgend wird hinsichtlich der Berufs- und Tätigkeitsbezeichnungen die 
männliche Form verwendet. Dies geschieht ausschließlich aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit und Transparenz. Eine Diskriminierung ist hiermit weder ver-
bunden noch beabsichtigt. 

                                                      
1 Anlage 5 zur Tarifeinigung vom 29.4.2016. 
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1 Eingruppierung in der Übergangszeit 
bis zum Inkrafttreten der neuen 
Entgeltordnung 

Die Tarifvertragsparteien gingen anfangs von einem Zwischenzeitraum bis zur 
Einführung der Entgeltordnung von etwa zwei Jahren aus.  

In der Zwischenphase zwischen Inkrafttreten des TVöD am 1.10.2005 und Inkraft-
treten der neuen Entgeltordnung am 1.1.2017 fanden die bisherigen Eingruppie-
rungs- bzw. Einreihungsvorschriften gemäß den §§ 22, 23, 25 BAT und Anlage 3 
BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen einschließlich der Vergütungsordnung 
sowie die landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnisse gemäß Rahmentarifver-
trag zu § 20 BMT-G und des Tarifvertrages zu § 20 Abs. 1 BMT-G-O (Lohngrup-
penverzeichnis) weiterhin Anwendung. 

Wurden ab dem 1.10.2005 Beschäftigte neu eingestellt, war wie folgt zu verfah-
ren: 

1. Schritt: Ab dem 1.10.2005 neu eingestellte Beschäftigte waren zunächst nach 
den bisherigen Eingruppierungsvorschriften und nach dem bisherigen Bewer-
tungsverfahren in das System der Vergütungsordnung bzw. des Lohngruppen-
verzeichnisses einzureihen. Dies führte im Ergebnis zu einer Vergütungs- bzw. 
Lohngruppe. Ab dem 1.10.2005 galt jedoch im TVöD eine neue Entgelttabelle mit 
Entgeltgruppen. Daher bedurfte es einer Verbindung zwischen dem Ergebnis 
der Eingruppierung und der neuen Entgelttabelle. 

2. Schritt: Diese Verbindung wurde hergestellt durch eine Überleitung in den 
TVöD, indem die Vergütungsgruppe bzw. Lohngruppe einer Entgeltgruppe zu-
geordnet wurde. Diese Zuordnung erfolgte nicht nach derselben Zuordnungs-
tabelle wie bei bereits am Stichtag vorhandenen Beschäftigten (Anlage 1 zum 
TVÜ-VKA), sondern nach einer eigenen Zuordnungstabelle in Anlage 3 TVÜ-VKA. 

In drei Ausnahmefällen erfolgte die Eingruppierung nicht nach den bisherigen 
Eingruppierungsvorschriften: 
 Die Neueinstellungen in der Entgeltgruppe 1 erfolgten originär. Dies beruhte 

darauf, dass diese um ca. 19 % unter dem bisherigen Lohnniveau angesiedel-
te Entgeltgruppe neu geschaffen wurde. 

 Neueinstellungen im Bereich der bisherigen Vergütungsgruppe I der Vergü-
tungsordnung zum BAT/BAT-O/BAT-Ostdeutsche Sparkassen erfolgten 
außertariflich, weil dieser Bereich in der Entgeltordnung nicht mehr abgebil-
det ist. 
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 Bei Neueinstellungen von Ärzten erfolgte die Eingruppierung allein nach 
§ 12.1 TVöD-K. 

 
Hinweis:  

Bei Neueinstellungen nach dem 1.1.2017 erfolgt die Eingruppierung in die neue Ent-
geltordnung originär nach § 12 TVöD (VKA). 

Das Übergangsrecht zur Eingruppierung ist hinsichtlich der Angestellten am 
31.12.2016 vollständig außer Kraft getreten. Hinsichtlich der Arbeiter (Beschäftigte 
i. S. v. § 38 Abs. 5 Satz 2 TVöD) ist die Anlage 3 zum TVÜ-VKA mit der Maßgabe auf-
rechterhalten worden, dass anstelle der EG 9 die EG 9a getreten ist (§ 17 Abs. 7 TVÜ-
VKA i. V. m. Anlage 3). Dies war erforderlich, weil die Eingruppierungsregelungen der 
Arbeiter in den landesbezirklichen Lohngruppenverzeichnissen nicht Gegenstand der 
Verhandlungen waren und daher weitergelten. 

! 
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2 Entfallene Regelungen 

Mit Inkrafttreten der Entgeltordnung wurde das Übergangsrecht zur vorüber-
gehenden Eingruppierung (§ 17 TVÜ-VKA sowie Anlage 1 und 3 TVÜ-VKA) obsolet. 
Allerdings wird die Anlage 3 TVÜ-VKA in modifizierter Form als neue Anlage 3 
zum TVÜ-VKA vereinbart, um weiterhin eine Zuordnung der Lohngruppen zu 
den Entgeltgruppen zu ermöglichen. Die bisherige Vergütungsordnung (VKA) 
wurde durch die neue Entgeltordnung (VKA) ersetzt. 

In der Entgeltordnung (VKA) sind auch keine Tätigkeitsmerkmale mit Eingruppie-
rungen nach Bewährungs-, Tätigkeits- oder Fallgruppenaufstiegen sowie mit 
Vergütungsgruppenzulagen nach Bewährungs-, Tätigkeits- oder Fallgruppen-
aufstiegen mehr vereinbart. Die Zuordnung der bisherigen Eingruppierungs-
merkmale mit einem Aufstieg in die Entgeltordnung erfolgte im Gegensatz zur 
Entgeltordnung der Länder und des Bundes nicht pauschal – bei Aufstieg bis 
sechs Jahre Zuordnung zur höheren Entgeltgruppe –; vielmehr wurde jeder 
Einzelfall geprüft und die Zuordnung festgelegt. Dabei wurde dem Umstand 
Rechnung getragen, dass gerade bei kürzeren Tätigkeits-/Bewährungszeiten die 
danach erreichte Vergütungsgruppe die eigentliche Wertigkeit der Tätigkeit 
widerspiegelte. Dementsprechend wurden vielfach diese Tätigkeiten nunmehr 
der höheren Entgeltgruppe zugewiesen. 

Beispiel:  

Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstiger Innendienst und Außendienst, deren 
Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse erfordert, waren in der Vergü-
tungsordnung eingruppiert in VergGr. VII Fg. 1b mit Bewährungsaufstieg nach sechs 
Jahren in die VergGr. VIb Fg. 1b. Nach Anlage 3 TVÜ-VKA war die Tätigkeit zugeordnet 
der Entgeltgruppe 5. Nunmehr ist die Tätigkeit der Entgeltgruppe zugeordnet, die 
sich bei unmittelbarer Eingruppierung in die Aufstiegsentgeltgruppe ergeben hätte, 
nämlich der Entgeltgruppe 6. 

 
Entfallen sind eine Reihe von Zulagen, wie z. B. Techniker-, Meister- und Pro-
grammiererzulagen sowie Vergütungsgruppenzulagen. Im Gegensatz zum TV-L 
und in geringerem Umfang beim Bund wurden die Vergütungsgruppenzulagen 
auch nicht als Entgeltgruppenzulagen fortgeführt mit einer einzigen Ausnahme 
bei Rettungssanitätern (Teil B Abschnitt XXII Unterabschnitt 1 EG 4). In der Ent-
geltordnung sind keine Verweise auf früheres Recht enthalten. Das betrifft u. a. 
z. B. die Zulagen. Es ist daher nicht mehr erforderlich, z. T. jahrzehntealte Vor-
schriften aus dem früheren Angestellten- und Arbeiterrecht vorzuhalten und 
anzuwenden. Die Tarifvertragsparteien haben die Verhandlungen zur Entgelt-
ordnung genutzt, um überholte Tätigkeitsmerkmale und Regelungen abzu-
schaffen wie z. B. Dorfhelfer, Angestellte als Vervielfältiger, Lichtpauser, Mikro-

! 
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verfilmer, Pförtner, fernmeldetechnischer Dienst, Fotolaboranten, Geldzähler, 
grafische und technische Zeichner, Kassenboten, Kassierer/Terminalkassierer, 
Laboranten ohne Abschluss, Leiter landwirtschaftlicher Betriebe, Modelleure 
(ausgenommen Krankenhäuser), Nennmeister, Maschinenmeister (ausgenom-
men Nennmeister an Theatern und Bühnen), Pflanzenbeschauer, Werkstoffprü-
fer, Zeichner ohne Abschluss. Im Bereich der Pflege wurden eine Reihe von Tä-
tigkeitsmerkmalen für Krankenschwestern aufgehoben wie z. B. Kranken-
schwestern, die dem zentralen Sterilisationsdienst vorstehen, die die Herz-
Lungen-Maschine vorbereiten und während der Operation zur Bedienung der 
Maschine herangezogen werden, die in Kinderkrankenhäusern oder Kinderfach-
abteilungen der Milchküche oder der Frauenmilchsammelstelle vorstehen, die im 
EEG-Dienst tätig sind, die in besonderen Behandlungs- und Untersuchungsräu-
men in mindestens zwei Teilgebieten der Endoskopie tätig sind, die in Blutzen-
tralen, in Dialyseeinheiten, in Gipsräumen, in psychiatrischen oder neurologi-
schen Krankenhäusern tätig sind. Im Bereich der medizinisch-technischen 
Berufe und medizinischen Hilfsberufe sind u. a. die Tätigkeitsmerkmale für die 
Arzthelferin, Dermoplastiker (Moulageure), Desinfektoren, Gesundheitsaufse-
her, Seehafengesundheitsaufseher und Sektionsgehilfen aufgehoben worden. 

Entfallen sind auch Tätigkeitsmerkmale mit einer Eingruppierung »während der 
ersten sechs Monate der Berufsausübung« oder »während einer Einarbeitungs-
zeit«. 

Beispiel:  

Beschäftigungstherapeuten mit staatlicher Anerkennung während der ersten sechs 
Monate der Berufsausübung nach erlangter staatlicher Anerkennung in Vergütungs-
gruppe VII Fallgruppe 12 der Anlage 1a zum BAT, jetzt Ergotherapeutinnen und  
-therapeuten mit staatlicher Anerkennung in EG 7 gemäß Teil B Abschnitt XI Ziffer 6 
der Entgeltordnung. 

 
Weggefallen sind schließlich auch eine Reihe von Protokollerklärungen bei den 
speziellen Tätigkeitsmerkmalen. 

 

 ! 
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3 Beibehaltung bisheriger 
Eingruppierungsgrundsätze und der 
Wertigkeiten von Tätigkeitsmerkmalen 
– redaktionelle Änderungen 

3.1 Bewertungsverfahren, Arbeitsvorgang, 
Tarifautomatik 

Die Basis des Eingruppierungsrechts, der bisherige § 22 BAT, ist inhaltlich unverän-
dert in § 12 TVöD übernommen worden. Damit bleibt es beim Arbeitsvorgang als 
Basis der Bewertung und die Komplexität des Bewertungsverfahrens gilt weiter-
hin. Als Ergebnis resultiert hieraus (automatisch) die Entgeltgruppe, die seitens 
des Arbeitgebers deklaratorisch festgestellt und im Arbeitsvertrag mitgeteilt wird. 

 

3.2 Grundsätzliche Eingruppierungsregelungen 

Bisherige grundsätzliche Eingruppierungsregelungen sind weitgehend beibehal-
ten worden. Dem besseren Verständnis dient hierbei, dass sie in den »Vorbe-
merkungen« zentral zusammengefasst, »vor die Klammer gezogen« und 
modernisiert worden sind. 

 

3.3 Beibehaltung unbestimmter Rechtsbegriffe und 
bisheriger Tatbestandsmerkmale 

Das Eingruppierungsrecht ist geprägt durch eine Vielzahl von unbestimmten 
Rechtsbegriffen wie z. B. den gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen, 
umfassenden Fachkenntnissen, selbstständigen Leistungen, besonders verant-
wortungsvoll, Heraushebung durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung 
etc. Diese unbestimmten Rechtsbegriffe wurden beibehalten aus Gründen der 
Rechtssicherheit und Rechtsklarheit. Denn im Laufe der vergangenen Jahrzehn-
te wurde die inhaltliche Bedeutung und Reichweite dieser Begriffe durch die 
Rechtsprechung herausgearbeitet und damit geklärt. Durch die Beibehaltung 
dieser abstrakten Rechtsbegriffe soll auch sichergestellt werden, dass alle 
Arbeitsvorgänge, die in der öffentlichen Verwaltung vorkommen und die sich 
infolge technischer und organisatorischer Umstellungen ändern, von Tätig-
keitsmerkmalen erfasst werden. Zudem soll die Anzahl von Tätigkeitsmerkmalen 
überschaubar bleiben. 
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Darüber hinaus sind in der Entgeltordnung (VKA) die früheren Tätigkeitsmerk-
male der Vergütungsordnung überwiegend – zum Teil in redaktionell überarbei-
teter Form – übernommen worden, wie z. B. aus den Fallgruppen 1, Kassen- 
und Rechnungswesen, Bezügerechner, Technische Berufe, Meister, Beschäftigte 
in der Konservierung, Restaurierung, Präparierung und Grabungstechnik.  

 

3.4 Der »sonstige Beschäftigte« 

Wie bisher enthalten viele Tätigkeitsmerkmale die Rechtsfigur »sonstige Be-
schäftigte, die aufgrund gleichwertiger Fähigkeiten und ihrer Erfahrungen ent-
sprechende Tätigkeiten ausüben«. Es ist keine Absenkung der Voraussetzun-
gen erfolgt. 

Sonach ist erforderlich, dass sie kumulativ über vergleichbare Fähigkeiten und 
Erfahrungen verfügen, die denen der in den Tätigkeitsmerkmalen genannten 
ausgebildeten Beschäftigten entsprechen. Sie müssen in der Lage sein, Tätigkei-
ten auszuüben, wie sie üblicherweise entsprechend Ausgebildeten übertragen 
sind. Erforderlich ist eine der Vor- und Ausbildung ähnlich gründliche Beherr-
schung eines vom Umfang her entsprechenden Wissensgebiets. Die Fähigkeiten 
und Erfahrungen dürfen sich nicht nur auf ein eng begrenztes Teilgebiet des 
Fachs beziehen. »Sonstige Beschäftigte« müssen für den Arbeitgeber ebenso 
vielseitig einsetzbar sein wie die Beschäftigten mit der geforderten Ausbildung. 

Soweit »sonstige Beschäftigte« wie Beschäftigte mit abgeschlossener wissen-
schaftlicher Hochschulbildung eingruppiert sein sollen, muss der Zuschnitt der 
Aufgaben so ausgestaltet sein, dass deren Erledigung eine wissenschaftliche 
Hochschulbildung erfordert (»akademischer Zuschnitt«). 

 

3.5 Redaktionelle Änderungen 

Im TVöD (VKA) verfolgt die neue Entgeltordnung – wie zuvor schon im TV-L und 
im Bund – zunächst einmal einen redaktionellen Ansatz. Die Tätigkeitsmerkmale 
sind sprachlich/redaktionell vereinheitlicht und aktualisiert worden. 
 Die bisherigen Tätigkeitsmerkmale wurden sprachlich überarbeitet, z. B. 

»Beschäftigte« statt »Arbeiter« und »Angestellte«, »Entgeltgruppe« an-
statt »Vergütungsgruppe« oder »Lohngruppe«. Auch wurden veraltete Be-
rufsbezeichnungen durch moderne ersetzt wie z. B. »Kartograph« durch 
»Geomatiker« (Teil B Abschn. XXX der Entgeltordnung) oder gestrichen. 

 Erläuterungen und Definitionen sind nur noch in Protokollerklärungen und 
in Klammerzusätzen enthalten, wie z. B. die Definition Fachkenntnisse oder 
der selbstständigen Leistungen. 
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 Zur besseren Transparenz und Übersichtlichkeit enthält der Allgemeine Teil 
in Abschnitt I nur noch abstrakte Merkmale. In Ziff. 1 die EG 1, in Ziff. 2 abs-
trakte Merkmale der EG 2 bis 9a bei handwerklichen Tätigkeiten, die Ziff. 3 
und 4 die »Allgemeinen Tätigkeitsmerkmale für den Verwaltungsdienst«, die 
auf die früheren ersten Fallgruppen aus dem Allgemeinen Teil der Anlage Ia 
zum BAT/BAT-O zurückgehen. Die bislang in der Anlage 1a zum BAT/BAT-O 
geregelten besonderen Tätigkeitsmerkmale wurden in Teil B überführt. 

 Die Tätigkeitsmerkmale der Entgeltordnung wurden jeweils um die weibliche 
Form ergänzt im Hinblick auf die Anforderungen an eine geschlechterneu-
trale Formulierung. Der Transparenz und dem Verständnis ist dies allerdings 
weniger zuträglich. Die Entgeltordnung des TV-L hatte hiervon richtigerwei-
se aus Gründen der Vereinfachung und Transparenz abgesehen. 

 Der Transparenz wiederum dienlich ist, dass Voraussetzungen in der Person 
und sich wiederholende Anforderungen an die Tätigkeit bei aufeinander 
aufbauenden Tätigkeitsmerkmalen nicht mehr in allen darauf aufbauenden 
Tätigkeitsmerkmalen vollständig wiederholt werden, sondern ein Verweis 
auf eine niedrigere Entgeltgruppe formuliert wird.  
So wird z. B. in der Entgeltordnung zum TV-L in Teil I zum TV-L in den Ent-
geltgruppen 2 bis 12 jeweils wieder angeführt »Beschäftigte im Büro-, Buch-
halterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst, …«.  
In Teil I der Entgeltordnung des Bundes wird diese Anforderung jeweils in 
den Entgeltgruppen 2 bis 5 angeführt und in den Entgeltgruppen 6, 7, 8, 9a 
wird es lediglich durch Verweis auf die niedrigere Entgeltgruppe einbezogen. 
So lautet z. B. in Entgeltgruppe 8:  
»Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem 
Drittel selbstständige Leistungen erfordert.« 
Zum Vergleich hierzu die inhaltlich identische Entgeltgruppe 8 in Teil I der 
Entgeltordnung zum TV-L: 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte im Büro-, Buchhalterei-, sonstigen Innendienst und Außendienst, 
deren Tätigkeit gründliche und vielseitige Fachkenntnisse mindestens zu einem 
Drittel selbstständige Leistungen erfordert. 
Der Aufbau in Ziff. 3 des Teils A der Entgeltordnung (VKA) ist deutlich trans-
parenter. Hier wird der Geltungsbereich der Ziffer 3 (Büro-, Buchhalterei-, 
sonstiger Innendienst und Außendienst) schon in der Überschrift aufge-
führt, wodurch die Anführung bei den einzelnen Entgeltgruppen entfällt.  
Und in den Entgeltgruppen 7, 8, 9a werden die Voraussetzungen in der Per-
son und sich wiederholende Anforderungen an die Tätigkeit lediglich durch 
Verweis auf die niedrigere Entgeltgruppe 6 einbezogen wie folgt: 
Entgeltgruppe 6 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1, deren Tätigkeit gründliche und 
vielseitige Fachkenntnisse erfordert, sowie Beschäftigte der Entgeltgruppe 5 
Fallgruppe 2, deren Tätigkeit vielseitige Fachkenntnisse erfordert. 
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Entgeltgruppe 7 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Fünftel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
Entgeltgruppe 8 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit mindestens zu einem Drittel 
selbstständige Leistungen erfordert. 
Entgeltgruppe 9a 
Beschäftigte der Entgeltgruppe 6, deren Tätigkeit selbstständige Leistungen er-
fordert. 
Durch die Technik des Verweisens werden die Tätigkeitsmerkmale kürzer 
und der Wesenskern der Hervorhebung tritt deutlicher hervor. 

 Die Formulierung der zeitlichen Anforderungen wurden vereinheitlicht: 
Streichung der Anforderung »überwiegend«, womit 50 % maßgebend sind 
und durchgängige Ersetzung der Anforderung »nicht nur unerheblich« 
durch »mindestens zu einem Viertel«.  

 In den Heraushebungsmerkmalen wird nicht mehr darauf abgestellt, dass 
sich die Beschäftigten herausheben müssen, sondern die auszuübenden Tä-
tigkeiten. 

 Hervorhebung des Tätigkeitsmerkmals »entsprechenden Tätigkeit«. So 
lauten z. B. frühere Tätigkeitsmerkmale in der Vergütungsordnung »Apo-
theker« oder »Arzt«. Nunmehr heißt es »Apothekerinnen und Apotheker 
mit entsprechender Tätigkeit« (Teil B Abschnitt I Entgeltgruppe 14 der Ent-
geltordnung) bzw. »Ärztinnen und Ärzte mit entsprechender Tätigkeit« 
(Teil B Abschnitt II Entgeltgruppe 14 der Entgeltordnung). 
Für die Erfüllung eines Tätigkeitsmerkmals kommt es regelmäßig nicht nur 
auf die Voraussetzung in der Person an, sondern auch darauf, dass eine 
»entsprechende Tätigkeit« auszuüben ist. Allein das Vorliegen einer Voraus-
setzung in der Person (z. B. geprüfter Meister, Arzt, abgeschlossene Hoch-
schulbildung, abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulbildung) ohne 
entsprechende Tätigkeit erfüllt das Tätigkeitsmerkmal nicht. 

 
Beispiel:  

Das Tätigkeitsmerkmal der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 des Teils A Abschnitt I Ziff. 3 
der Entgeltordnung ist nur erfüllt, wenn eine abgeschlossene Berufsausbildung vor-
liegt und eine der Berufsausbildung entsprechende Tätigkeit auszuüben ist, d. h. 
dass die Berufsausbildung für diese Tätigkeit notwendig sein muss. Verfügt der Be-
schäftigte zwar über eine abgeschlossene Berufsausbildung, hat aber keine dieser 
Berufsausbildung entsprechende Tätigkeit auszuüben (sondern z. B. nur Hilfstätig-
keiten), kommt eine Eingruppierung in Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 nicht in Be-
tracht. 

 

! 
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4 Wesentliche Neuregelungen 

4.1 Öffnung der Entgeltgruppen 4 und 7 

Die Entgeltgruppen 4 und 7 waren in den Anlagen 1 und 3 des TVÜ-VKA aus-
schließlich für den Arbeiterbereich vorgesehen. Nunmehr wurden diese beiden 
Entgeltgruppen bei der »Abbildung« der Tätigkeits- und Bewährungsaufstiege 
auch für den Angestelltenbereich geöffnet, um so das gesamte Entgeltgrup-
pengefüge zu nutzen und eine ausgewogene Differenzierung und »Feineinstel-
lung« bei den Entgeltgruppen zu erreichen. So wurden Tätigkeitsmerkmale der 
Vergütungsgruppe VIII mit kurzem Aufstieg nach VergGr. VII der EG 4, teils der 
EG 5 (z. B. Laborant, Geomatiker) zugeordnet und Tätigkeitsmerkmale der Ver-
gütungsgruppe VIb mit kurzem Aufstieg nach Vc der EG 7, teils der EG 8. 

 

4.2 Betonung des Ausbildungsbezuges 

Der zunehmenden Bedeutung qualifizierter Beschäftigter und ihrer Ausbildung 
wurde in der Entgeltordnung mehrfach Rechnung getragen.  

In Teil A Abschnitt I Ziff. 3 wird in der Entgeltgruppe 5 Fallgruppe 1 ein zusätzli-
ches Tätigkeitsmerkmal für Beschäftigte mit abgeschlossener mindestens 
dreijähriger Berufsausbildung und entsprechender Tätigkeit aufgenommen. 
Dieser Ausbildungsbezug zieht sich dann weiter durch die Entgeltgruppen 6, 7, 
8 und 9a. Damit soll die dreijährige Berufsausbildung als Voraussetzung in der 
Person für die Eingruppierung in der Entgeltgruppe 5 als Basiseingruppierung 
des vergleichbaren mittleren Dienstes gestärkt werden. Begünstigt hiervon sind 
Beschäftigte mit früheren Angestelltentätigkeiten, die in der Entgeltgruppe 3 
eingruppiert sind und deren Tätigkeitsmerkmal den Abschluss einer mindestens 
dreijährigen Berufsausbildung erfordert hat. 

Beispiel:  

Laboranten in Teil B Abschn. XVI, Geomatiker in Teil B Abschnitt XXX, Fachangestell-
te für Bäderbetriebe in EG 5 (Teil B Abschnitt III der Entgeltordnung) statt bisher 
Schwimmmeistergehilfen in EG 3 gemäß Anlage 3 zum TVÜ-VKA, Arzthelfer/Medizini-
sche Fachangestellte in EG 5 (Teil A Abschnitt I Ziffer 3 i. V. m. Teil B Abschnitt XI 
Ziffer 12 der Entgeltordnung) statt in EG 3 gemäß Anlage 3 zum TVÜ-VKA. 

 
Die Betonung des Ausbildungsbezuges betrifft aber auch die Beschäftigten im 
allgemeinen Verwaltungsdienst, die eine Tätigkeit ausüben, die eine Berufsaus-
bildung von mindestens drei Jahren erfordert. 

! 
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Auch erfahren die Lohngruppenverzeichnisse einiger kommunaler Arbeitgeber-
verbände eine Anpassung bezüglich der Eingruppierung in Entgeltgruppe 5, 
wonach nunmehr statt einer Ausbildungsdauer von zweieinhalb Jahren die 
Ausbildungsdauer von drei Jahren maßgebend ist. 

In der Entgeltgruppe 9b Fallgruppe 1 ist ein zusätzliches Merkmal für Beschäf-
tigte mit abgeschlossener Hochschulbildung mit entsprechender Tätigkeit 
aufgenommen worden. Auch dieses ausbildungsbezogene Merkmal zieht sich 
weiter durch die Entgeltgruppen 10, 11 und 12 des Teils A Abschnitt I Ziff. 3.  

Damit erfolgt die Eingruppierung in Teil A Abschnitt I Ziff. 3 ab EG 5 bis ein-
schließlich EG 12 in zwei Strängen. Im ersten Strang ist ab EG 5 bis einschließlich 
EG 9a als personenbezogenes Merkmal das Vorliegen einer dreijährigen Berufs-
ausbildung, ab EG 9b bis EG 12 das Vorliegen einer abgeschlossenen Hochschul-
bildung erforderlich. Im zweiten Strang ist ausgehend von der Fallgruppe 2 in 
EG 5 bzw. EG 9b zunächst das Vorliegen abstrakter Tätigkeitsmerkmale anhand 
der Erfordernisse der auszuübenden Tätigkeit maßgebend. Bei bestimmten 
kommunalen Arbeitgeberverbänden muss jedoch noch nach Ziffer 7 der Grund-
sätzlichen Eingruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) als subjektives Merk-
mal das Vorliegen der Angestelltenprüfung I bzw. II hinzutreten.  

In den Entgeltgruppen 13 bis 15 knüpfen die Tätigkeitsmerkmale (wie bisher 
auch ab Vergütungsgruppe II BAT/BAT-O) nicht nur an die auszuübende Tätig-
keit an. Sie erfordern auch eine abgeschlossene wissenschaftliche Hoch-
schulbildung. Diese Voraussetzung ist in Nummer 3 der Grundsätzlichen Ein-
gruppierungsregelungen (Vorbemerkungen) näher definiert. Die Definition 
berücksichtigt den Bologna-Prozess. Sie bestimmt, dass auch akkreditierte 
Masterabschlüsse an Fachhochschulen den Tatbestand einer abgeschlosse-
nen wissenschaftlichen Hochschulbildung erfüllen. Ein Bachelorstudiengang 
erfüllt dieses Erfordernis nicht, auch wenn mehr als sechs Semester für den 
Abschluss vorgeschrieben sind. 

Ein ausländischer Hochschulabschluss muss von der zuständigen staatlichen 
Anerkennungsstelle einem deutschen Hochschulabschluss als gleichwertig an-
erkannt sein. Zuständig ist die bei der Kultusministerkonferenz eingerichteten 
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen (ZAB). Die Einstufung eines aus-
ländischen Bildungsabschlusses durch die ZAB ist grundsätzlich durch Konsulta-
tion der Datenbank ANABIN (Informationssystem für die Anerkennung ausländi-
scher Bildungsnachweise) festzustellen (http://anabin.kmk.org/).  

http://anabin.kmk.org/
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4.3 Neustrukturierung der Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppen 2 bis 4 

Bei den Tätigkeitsmerkmalen in den unteren Entgeltgruppen hat es in der Ver-
gangenheit z. T. erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten gegeben. Um dem zu 
begegnen, haben die Tarifvertragsparteien die Tätigkeitsmerkmale der EG 2 bis 
EG 4 neu und übereinstimmend mit dem Bereich der handwerklichen Tätigkeiten 
strukturiert. Nunmehr ergibt sich folgender Aufbau: 
 Entgeltgruppe 1: Einfachste Tätigkeiten, 
 Entgeltgruppe 2: Einfache Tätigkeiten (mehr als sehr kurze Einweisung oder 

Anlernphase), 
 Entgeltgruppe 3: Eingehende fachliche Einarbeitung, 
 Entgeltgruppe 4: Schwierige Tätigkeiten (mehr als eingehende fachliche 

Einarbeitung). 
 
Die einfachen Tätigkeiten der EG 2 werden in einem Klammerzusatz erläutert 
wie folgt: 
»Einfache Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die keine Vor- oder Ausbildung, aber 
eine fachliche Einarbeitung erfordern, die über eine sehr kurze Einweisung oder 
Anlernphase hinausgeht. Die Einarbeitung dient dem Erwerb derjenigen Kennt-
nisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als solche 
erforderlich sind.« 

Das Tätigkeitsmerkmal ersetzt die früheren Tätigkeitsmerkmale, der VergGr. IX 
Fg. 1 (»einfachere Arbeiten«) und der VergGr. X Fg. 1 (»vorwiegend mechani-
sche Tätigkeiten«). 

Es handelt sich sonach um un- bzw. angelernte Tätigkeiten, die eine Einarbei-
tung von mehreren Tagen oder wenigen Wochen erfordern, um eine gewisse 
Arbeitsgeschwindigkeit zu erlangen. Die Einarbeitung dient dem Erwerb der 
Kenntnisse und Fertigkeiten, die für die Beherrschung der Arbeitsabläufe als 
solche erforderlich sind. 

Die Entgeltgruppen 3 und 4 ersetzen das frühere Tätigkeitsmerkmal der VergGr. 
VIII Fg. 1a (»schwierigere Tätigkeit«), das zu erheblichen Abgrenzungsproble-
men geführt hat. Es wird nun aufgeteilt in Tätigkeiten, für die eine eingehende 
Einarbeitung bzw. fachliche Anlernung erforderlich ist (EG 3) und »schwierigen 
Tätigkeiten« (EG 4 Fg. 2). Das Tätigkeitsmerkmal »schwierige Tätigkeit« wird in 
einem Klammerzusatz erläutert wie folgt: 
»Schwierige Tätigkeiten sind Tätigkeiten, die mehr als eine eingehende fachli-
che Einarbeitung im Sinne der Entgeltgruppe 3 erfordern. Danach müssen Tätig-
keiten anfallen, die an das Überlegungsvermögen oder das fachliche Geschick 
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Anforderungen stellen, die über das Maß dessen hinausgehen, was üblicherwei-
se von Beschäftigten der Entgeltgruppe 3 verlangt werden kann.« 

 

4.4 Die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 in die 
neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c 

Ab dem 1.1.2017 gilt für den Bereich der VKA eine leicht veränderte Entgelttabel-
le. Die Unterteilung der Entgeltgruppe 9 in eine sog. »kleine« Entgeltgruppe 9 
mit verlängerten Stufenlaufzeiten sowie einer Endstufe 5 (statt regulärer End-
stufe 6) und eine sog. »große« Entgeltgruppe 9 mit regulären Stufenlaufzeiten 
in den Stufen 1 bis 5 entfällt. Die bisherige Entgeltgruppe 9 wird aufgespalten in 
drei Entgeltgruppen, die 9a, 9b und 9c. 

Übersicht 
 
Entgelttabelle ab 1.3.2016 

 Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6 

EG 9 2.648,85 2.925,94 3.071,16 3.464,92 3.776,53 4.025,78 

 
Entgelttabelle ab 1.1.2017 

9c 2.897,54 3.145,50 3.442,50 3.664,61 3.997,76 4.142,12 

9b 2.648,85 2.925,94 3.071,16 3.464,92 3.776,53 4.025,78 

9a 2.648,85 2.896,81 3.071,16 3.464,92 3.552,82 3.776,53 

 
Die Entgeltgruppe 9a enthält sechs Stufen mit den regulären Stufenlaufzeiten 
nach § 16 (VKA) Abs. 3 TVöD. Gegenüber der bisherigen Entgeltgruppe 9 mit 
besonderen Stufenregelungen nach Abschnitt I des Anhangs zu § 16 TVöD (VKA) 
in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung (sog. »kleine« EG 9) wurde zwi-
schen den Stufen 4 und 5 eine neue Stufe 5 eingefügt, so dass die bisherige 
Stufe 5 zur Stufe 6 wurde. Über den gesamten Stufenverlauf sind damit gering-
fügige materielle Verbesserungen verbunden. Für Beschäftigte mit handwerkli-
chen Tätigkeiten verbleibt es bei den bisherigen Stufenregelungen und Beträ-
gen der Entgeltgruppe 9 (Anhang zu § 16 TVöD [VKA]). 

Die bisherige »kleine« Entgeltgruppe 9 wird teilweise der Entgeltgruppe 9a 
zugeordnet mit regulären Stufenlaufzeiten. Es handelt sich hierbei um Beschäf-
tigte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe Vc Fg. 1b mit Aufstieg sowie der 
Lohngruppe 9, die bislang nach Anlage 1 TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 gel-
tenden Fassung der kleinen EG 9, nach Anlage 3 TVÜ-VKA gar der EG 8 zugeord-
net waren.  
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Teilweise wird sie auch der Entgeltgruppe 9b zugeordnet. Es handelt sich 
hierbei um Beschäftigte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe Vb Fg. 1a ohne 
Aufstieg, die bislang nach Anlage 1 und 3 TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 gel-
tenden Fassung der »kleinen« EG 9 zugeordnet waren.  

Die bisherige »große« Entgeltgruppe 9 wird zur Entgeltgruppe 9b. Der 
Entgeltgruppe 9b zugeordnet sind Beschäftigte mit Tätigkeiten der Vergü-
tungsgruppe Vb Fg. 1a ohne Aufstieg, die bislang nach Anlage 1 und 3 TVÜ-VKA 
in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung der »kleinen« EG 9 zugeordnet 
waren. Am 1.1.2017 vorhandene Beschäftigte in dieser Entgeltgruppe werden 
zunächst automatisch in die Entgeltgruppe 9a übergeleitet und auf Antrag in 
die Entgeltgruppe 9b höhergruppiert. 

Der »großen« Entgeltgruppe 9 bisher zugeordnet waren nach Anlage 1,3 
TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung Beschäftigte mit Tätigkei-
ten der Vergütungsgruppe Vb Fg. 1b, c mit Aufstieg nach IVb sowie der Vergü-
tungsgruppe IVb Fg. 1a ohne Aufstieg und Fg. 1b (nach Aufstieg aus Vb). Am 
1.1.2017 vorhandene Beschäftigte in dieser Entgeltgruppen werden zunächst 
automatisch in die Entgeltgruppe 9b übergeleitet und die Beschäftigten in der 
Vergütungsgruppe IVb Fg. 1a ohne Aufstieg auf Antrag in die Entgeltgruppe 9c 
höhergruppiert. 

Die Entgeltgruppe 9c ist neu kreiert worden. Ihr zugeordnet sind Beschäf-
tigte mit Tätigkeiten der Vergütungsgruppe IVb Fg. 1a ohne Aufstieg, die bislang 
nach Anlage 1 und 3 TVÜ-VKA in der bis zum 31.12.2016 geltenden Fassung der 
»großen« EG 9 zugeordnet waren. Am 1.1.2017 vorhandene Beschäftigte in 
dieser Entgeltgruppe werden zunächst automatisch in die Entgeltgruppe 9b 
übergeleitet und auf Antrag in die Entgeltgruppe 9c höhergruppiert. 

Die Aufspaltung der Entgeltgruppe 9 ist notwendig geworden, um die doch 
zum Teil erhebliche Spanne in der tariflichen Wertigkeit über die Eingruppierung 
zukünftig ausgleichen zu können. Bisher reichen die Tätigkeitsmerkmale der 
Entgeltgruppe 9 von gründlichen und vielseitigen Fachkenntnissen und selbst-
ständigen Leistungen in der Vergütungsgruppe Vc Fallgruppe 1b bis hin zu 
gründlichen, umfassenden Fachkenntnissen, selbstständigen Leistungen und 
besonders verantwortungsvoller Tätigkeit in der Vergütungsgruppe IVb Fall-
gruppe 1a. Die bisherige Differenzierung über die besondere Stufenlaufzeit in 
Stufe 4 und Stufe 5 als Endstufe in der »kleinen« Entgeltgruppe 9 und der re-
gulären Stufenlaufzeit und Stufe 6 als Endstufe in der »regulären« Entgelt-
gruppe 9, vermochte diese unterschiedlichen Wertigkeiten nicht hinreichend 
abzubilden und war stellenweise nicht ausreichend, um Beschäftigte zur Über-
nahme höherwertiger Tätigkeiten in der Vergütungsgruppe IVb Fallgruppe 1a zu 
motivieren. Dies wird durch die Wiedereinführung eines gewissen Lohnabstan-
des insbesondere durch die Schaffung der Entgeltgruppe 9c korrigiert. 


